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Auf das Jahr 2016 traten zwei 
wichtige Föderalismusvorlagen in 
Kraft: Der neue Finanzausgleich 
und die Gebietsreform. Beides 
konnte reibungslos umgesetzt 
werden. Für die zielführende und 
konstruktive Zusammenarbeit 
möchten wir uns bei Ihnen und 
bei allen Beteiligten herzlich be-
danken. 

Zu reden und zu schreiben gab im 
zweiten Halbjahr 2016 die Vernehm-
lassung zur Totalrevision des Gemein-
degesetzes. Wir durften knapp 150 
Vernehmlassungen mit wertvollen 
Bemerkungen und Hinweisen ent-
gegen nehmen. Diese werden sorg-
fältig ausgewertet und fliessen in die 
Botschaft ein. Bereits jetzt ist jedoch 

klar: Die hohe Autonomie, welche 
auch das revidierte Gemeindegesetz 
den Bündner Gemeinden zukommen 
lässt, wird begrüsst. Die Regierung 
hat für die Erarbeitung der Botschaft 
etwas mehr Zeit eingeräumt: Die Be-
ratung durch den Grossen Rat soll in 
der Augustsession 2017 stattfinden. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
angenehme Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen einen guten  Jahres-
abschluss 2016 und einen erfolgrei-
chen Start im 2017!
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Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2017

Am 23. August 2016 legte die Regierung die Zahlungen bzw. Belastungen für den Ressourcenausgleich (RA) sowie 
den Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA) für das Jahr 2017 für die 112 Bündner Gemeinden fest. Die Berech-
nung des Ressourcenpotenzials sowie des -indexes erfolgt jährlich auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten 
zwei verfügbaren Jahre, einschliesslich der Nachträge aus den vorangehenden Jahren. Bei den Steuern dienten die 
Jahre 2013 und 2014, bei den Wasserzinsen die Jahre 2014 und 2015 als Basis für die Berechnungen. Bei einzelnen 
Gemeinden ergeben sich teilweise grössere Veränderungen für die Zahlungen im Jahr 2017 gegenüber den Zahlen 
aus dem Vorjahr, weil sich die massgebenden Berechnungsgrundlagen wesentlich verändert haben. Dieser Dyna-
mik auf kommunaler Ebene trägt das neue Finanzausgleichssystem besser Rechnung als das alte. 

Das massgebende Ressourcenpotenzial 
für das Ausgleichsjahr 2017 ist über al-
le Gemeinden um 34,1 Millionen Fran-
ken auf neu 747,5 Millionen Franken 
gestiegen (+ 4,8 Prozent). Die Steuern 
der natürlichen Personen (Einkommens- 
und Vermögenssteuern sowie Quellen-
steuern) erhöhten sich um insgesamt 
21 Millionen Franken, die Wasserzinsen 
um 4 Millionen Franken. Damit wird das 
ab 2014 angehobene bundesrechtliche 
Wasserzins-Maximum bemerkbar. Der 
Durchschnitt der massgeblichen Einnah-
men pro Person beträgt 3631 Franken 
(Vorjahr: 3451 Franken).

42 Gemeinden sind finanzstark, d. h. 
sie verfügen über eine Ressourcenstär-
ke von über 100 Prozent. Von den Ein-
nahmen, welche den Durchschnitt aller 
Gemeinden übertreffen, geben sie 16 
Prozent ab. Ausgleichsbeiträge erhalten 
die 70 finanzschwachen Gemeinden, 
d. h. die Gemeinden mit einer Ressour-
censtärke von unter 100 Prozent. Dank 
diesen Ausgleichsbeiträgen kommen sie 
auf eine Ressourcenstärke von minde-
stens 68 Prozent des Bündner Durch-
schnitts.

Vom GLA profitieren im Jahr 2017 insge-
samt 56 Gemeinden. Der Kanton stellt 
dafür 24 Millionen Franken zur Verfü-
gung. Für die Verteilung massgebend 
sind die Strassenlängen, die Fläche, die 
Siedlungsstruktur sowie der prozentu-
ale Anteil Volksschüler an der gesamten 
Einwohnerzahl. Berücksichtigt wird da-
bei die Ressourcenkraft der Gemeinden. 
Knapp 5,1 Millionen Franken werden an 
Gemeinden mit besonders hohen Volks-
schullasten ausgerichtet.

Anzahl Gemeinden mit RP von

Entwicklung Ressourcenpotenzial (CHF Mio.)



56 Empfängergemeinden Gebirgs- und Schullastenausgleich 2017
(Franken pro Einwohner/in)
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Im Voraus nicht festgelegt werden kön-
nen der Lastenausgleich Soziales (SLA) 
sowie der individuelle Härteausgleich 
für ausserordentliche Lasten (ILA). Hier 
werden die betroffenen Gemeinden 
dem Kanton entsprechende Beitragsge-
suche stellen. Die Gesuche für den SLA 
2017 werden die Gemeinden erst im 
Frühjahr 2018 stellen. 

Die Regierung kann einer Gemeinde 
einen ILA-Beitrag gewähren, wenn die 
Gemeinde nachweist, dass sie durch 
ausserordentliche Verhältnisse oder Er-
eignisse übermässig belastet ist, die Be-
lastung nicht beeinflusst werden kann 
und zudem nicht anderweitig zu min-
dern oder zu kompensieren ist. Für den 
ILA 2016 keine Gesuche eingegangen.

Sieben ressourcenschwache Gemein-
den erhalten im 2017 vom Kanton zu-
sätzlich einen befristeten Ausgleich von 
insgesamt knapp 1,6 Millionen Franken. 
Dieser Ausgleich erleichtert diesen Ge-
meinden den Übergang ins neue Sy-
stem.

Die Regierung hat bei der Festlegung 
des Finanzausgleichs 2017 von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 
Eckwerte zu verändern. Sie beantrag-
te dem Grossen Rat im Rahmen des  
Budgets 2017, den Ausgleichssatz  
auf 68 Prozent und die Abschöpfung 
auf 16 Prozent (Vorjahr: 70 Prozent 
und 17,5 Prozent) zu reduzieren. Die 
Beibehaltung der bisherigen Parame-
ter hätte angesichts der Entwicklung zu 
einem unverhältnismässig starken An-

stieg sowohl der Finanzierungsbeiträge 
(+ 13,3 Prozent) als auch der Ausstat-
tungsbeiträge (+ 12,2 Prozent) geführt. 
Verschiedene Zahlergemeinden hätten 
gar Zunahmen um über 20 Prozent zu 
verzeichnen. Demgegenüber würden 
Empfängergemeinden mit stagnieren-
den Einnahmen pro massgebende Per-
son Beitragszunahmen bis 30 Prozent 
erfahren. Durch die Anpassungen wur-
den die finanzstarken Gemeinden ge-
schützt, ohne dass die finanzschwachen 
Gemeinden weniger Mittel als im Vor-
jahr erhalten.

Der Grosse Rat hat die Schwellenwerte 
für den RA 2017 sowie das Gesamtvolu-
men 2017 für den GLA und den ILA mit 
dem Budget 2017 abschliessend festge-
legt.



Die Bündner Gemeinden haben auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben 
bis 2018 Zeit, ihren Finanzhaushalt 
auf den neuen Rechnungslegungs-
standard HRM2 umzustellen. Die 
Gemeinden sind gut im Zeitplan, 
wie uns eine Umfrage bestätigt hat.

Folgende Gemeinden haben das neue 
Rechnungslegungsmodell bereits einge-
führt:

  2013 (Pilotgemeinden):
Arosa, Flims, Luzein, Untervaz, 
Thusis

  2014: 
Ilanz/Glion, Rhäzüns

  2015:
Bonaduz, Calanca, Chur,  
Domat/Ems, Domleschg, Fideris, 
Flerden, Masein, Scuol, Tamins, 
Tschappina, Urmein, Vals, Zernez

  2016:
Cazis, Grüsch, Jenaz, Klosters- 
Serneus, Landquart, Malans, 
Obersaxen Mundaun, Surses, 
Trimmis
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Die Umfrage hat gezeigt, dass alle Ge-
meinden eine fristgerechte Einführung 
vorsehen. Auf www.afg.gr.ch finden 
Sie unter Rechnungswesen die gesetz-
lichen Grundlagen, diverse Praxis- und 
Verbuchungsempfehlungen sowie ei-
nige Vorlagen. Im November 2016 ha-
ben wir Ihnen eine Informationsschrift 
zugestellt, welche nützliche HRM2-Pra-
xishinweise gibt. Sie behandelt häufig 
gestellte Fragen, informiert über die bis-
herigen Erkenntnisse, zeigt, wo allfällige 
Umsetzungsprobleme lauern und hilft 
mit, Fehler zu vermeiden. Weitere Hin-
weise werden bei Bedarf folgen. 

Das Thema Internes Kontrollsystem 
(IKS) rückte mit HRM2 stärker in den 
Fokus. Die interne Kontrolle ist bei den 
Gemeinden schon seit Jahren bekannt. 
Bereits heute bestehen in den Gemein-
den viele Massnahmen, um das Ver-
mögen zu schützen, die zweckmässige 
Verwendung der Mittel sicherzustellen, 
Fehler und Unregelmässigkeiten bei der 
Buchführung zu verhindern sowie die 
Ordnungsmässigkeit der Rechnungsle-
gung und die verlässliche Berichterstat-
tung zu gewährleisten. Ein wirksames 
IKS erhebt den Anspruch, dass die Si-
cherungs- und Kontrollmassnahmen sy-
stematisch erfasst, dokumentiert und 
damit nachvollziehbar werden. Dabei ist 
vor allem der Gemeindevorstand in der 
Pflicht: Gemäss Artikel 28 Finanzhaus-

HRM2 haltsverordnung für die Gemeinden 
(FHVG; BR 710.200) hat die Exekutive 
für ein zweckmässiges, risikoorientiertes 
IKS zu sorgen. Für kleine und mittlere 
Gemeinden kann die IKS-Praxishilfe der 
Konferenz der kantonalen Aufsichtsstel-
len über die Gemeindefinanzen (KKAG) 
aus dem Jahr 2011 eine Hilfestellung 
leisten. Der Leitfaden ist auf unserer 
Website verfügbar.  

Die Gemeinden, die sich mit der Ein-
führung von HRM2 beschäftigen, mö-
gen sich rechtzeitig mit uns in Verbin-
dung setzen, damit die vorhandenen 
Unterstützungsmöglichkeiten und die 
verschiedenen Ausbildungsangebote 
aufgezeigt werden können. Wichtig ist, 
dass sich die Gemeinden an den vorge-
gebenen Bündner Kontenrahmen hal-
ten, da dieser direkt mit der Finanzstati-
stik verknüpft ist.

Sie können sich gerne an Ihren  
AfG-Gemeindeberater/Revisor oder  an 
den Projektleiter HRM2 (Daniel Wüst,  
Leiter Rechnungswesen, 081 257 23 83,  
daniel.wuest@afg.gr.ch) wenden.

Vernehmlassung Gemeindegesetz

Von Juli bis Oktober 2016 konnten die Gemeinden und weitere Interessier-
te zum Entwurf eines totalrevidierten Gemeindegesetzes Stellung nahmen. 
149 Vernehmlassungen gingen ein. 

Das bestehende Gemeindegesetz aus dem Jahr 1974 erweist sich trotz des für ein 
Gesetz hohen Alters als weitgehend tauglich und erfreut sich offensichtlich grosser 
Akzeptanz. Dass auch das neue Gemeindegesetz der Grundhaltung eines offenen 
Rahmen- und Organisationserlasses treu bleibt, wird stark begrüsst. Die Notwendig-
keit einer Totalrevision des in die Jahre gekommenen Gesetzes, der systematischen 
und inhaltlichen Aktualisierung wegen, wird denn auch nicht in Frage gestellt.

Insgesamt stösst der Entwurf des neuen Gesetzes auf breite Akzeptanz. In Frage 
gestellt wird hingegen alles, was auch nur den Anschein einer Schwächung der 
Gemeindeautonomie hat. Es wird nun an der regierungsrätlichen Botschaft an den 
Grossen Rat sein, die diesbezüglichen Bedenken aufzunehmen und entsprechende 
Ausführungen oder Anpassungen vorzunehmen.

Finanzaufsicht

Zusammen mit dem neuen Finanz-
ausgleich trat auf den 1. Januar 2016 
die Finanzaufsichtsverordnung (FiAV; 
BR 175.100) in Kraft. Die Verordnung 
konkretisiert die Tatbestände des Ge-
meindegesetzes bezüglich aufsichts-
rechtlicher Interventionen sowie die 
entsprechenden Massnahmen. 

Gestützt auf entsprechende Finanzlage-
abklärungen teilte die Regierung fünf 
Gemeinden der Interventionsstufe 1 
(Beratung und Beistand) zu, zwei Ge-
meinden wurden der Interventionsstufe 
2 (Beistand mit erweiterten Interventi-
onsbefugnissen) zugewiesen. 

Auf das Jahr 2017 hin reduziert sich die 
Einteilung in der Interventionsstufe 1; 
in dieser Stufe befinden sich nur mehr 
drei Gemeinden. Keine Veränderungen 
ergeben sich in Bezug auf die Stufe 2. 
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Gemeindereform

Folgender Zusammenschluss tritt auf das Jahr 2017 in Kraft:

Sie finden aktualisierte Unterlagen zu den laufenden, den beschlossenen und um-
gesetzten Fusionsprojekten auf unserer Website: www.afg.gr.ch unter Gemeindere-
form. 

Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Simon Theus, Leiter Projekte, 
081 257 23 87, simon.theus@afg.gr.ch. 

Grono (3832) entstanden aus Grono (3832), Leggia (3833) und  
Verdabbio (3836)

Gemeindepräsident: Samuele Censi

Adresse: Gemeinde Grono
Carà al Mot 17
6537 Grono

Kontakt: cancelleria@grono.ch
www.grono.ch

Tel. 091 827 14 20

Rechtsecke

Teilnahme GPK an Vorstands-
sitzungen

Im laufenden Jahr wurden uns 
mehrfach grundsätzliche Fragen zur 
Tätigkeit der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) unterbreitet. In 
einzelnen Gemeinden nehmen Ver-
treter der GPK regelmässig oder in 
Einzelfällen unangemeldet an Sit-
zungen des Gemeindevorstandes 
teil. Diese Praxis wurde von den 
entsprechenden Gemeinden hinter-
fragt.  

Zunächst ist festzuhalten, dass es dem 
Gemeindevorstand freigestellt ist, ob er 
die GPK für seine Sitzungen beratend 
beiziehen will. Das kann zweckmässig 
sein beim Budgetverfahren, bei der 
Finanzplanung oder auch bei Projekt-
entscheiden. Unserem Wissen nach ist 
es jedoch in den Gemeinden unüblich, 
dass die GPK an den Vorstandssitzun-
gen (wenn auch nur in einer passiven 
Rolle) teilnimmt, schon gar nicht in einer 
überaus grossen Häufigkeit. Nur schon 

die Präsenz der GPK kann dazu führen, 
dass sich die Vorstandsmitglieder in ih-
ren Äusserungen befangen fühlen und 
in ihrer Meinungsbildung beeinflusset 
werden können. Dies würde darauf 
hinauslaufen, dass die GPK gleichsam 
eine Art «Schattenregierung» darstellt. 
Die stetige Präsenz der GPK an den Vor-
standssitzungen käme faktisch einer Art 
Aufsichtsfunktion über den Gemein-
devorstand gleich, d. h. einer Funkti-
on, die ihr als «blosses» Kontrollorgan 
nicht zusteht. Der Gemeindevorstand 
darf in seiner Entscheidfindung in kei-
ner Weise beeinflusst werden. Kreati-
vität, Initiative und Entscheidungskraft 
der Exekutive werden in der Regel ge-
ringer sein, wenn ihr Handeln durch 
das Kontrollorgan direkt beobachtet 
und «begleitet» wird. Die Aufgabe des 
Kontrollorgans setzt schon definitions- 
mässig etwas Kontrollierbares voraus,  
d. h. das Verwaltungshandeln ist erst 
dann überprüfbar, wenn es einerseits 
bereits abgeschlossen ist und die Ent-
scheidfindung darüber hinaus in aller 
Unvoreingenommenheit und grund-
sätzlich frei von äusseren Einflüssen er-
folgen kann. Die verfassungsrechtlich 
vorgegebene Kompetenzordnung darf 
nicht gestört werden, was aber proble-

matisch wird, wenn der Gemeindevor-
stand bei seinen Entscheiden einer der-
art intensiven Beobachtung durch die 
GPK ausgesetzt ist. 

Nicht zuletzt ist aus der Sicht der GPK 
eine solche Praxis abzulehnen. Sobald 
sie durch eine solche starke Präsenz an 
den Sitzungen des Vorstands dessen 
Entscheide – wenn natürlich nur, aber 
immerhin, indirekt und vielleicht auch 
nur unterschwellig oder unbewusst – 
mitbeeinflusst oder gar mitgestaltet, 
wird sie zu einem gewissen Grad selber 
Teil der Verwaltung. Diese Rolle kommt 
ihr einerseits natürlich nicht zu und an-
derseits würde die GPK darüber hinaus 
auch ihre unabdingbare Unabhängig-
keit und Objektivität bei der nachträgli-
chen Prüfung von Verwaltungsentschei-
den einbüssen. 

Save the date!

Im 2017 führen wir wiederum eine 
Gemeindetagung durch. Reservieren 
Sie sich schon heute das Datum vom 
14. September 2017. Das genaue 
Programm werden Sie mit der sepa-
raten Einladung erhalten. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme!

Gemeindetagung 
2017


